
 
 

 
 
 
 
 
 

STADT SANKT AUGUSTIN 
 DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle/Aktenzeichen: Stadtplanung 
 
 
 

Sitzungsvorlage 
 
Datum: 14.01.2004 
Drucksache Nr.: 04/0024 
öffentlich 
 
 
 
 
Beratungsfolge: Planungs- und Verkehrsaus-

schuss 
Sitzungstermin: 11.02.04 

    
 
 
Betreff: 
 
Planungsabsichten der SSB zur Stadtbahnlinie 66 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs- und Verkehrsausschuss nimmt die Planungen zur Linie 66 zur Kenntnis. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Die SSB hat das Planungsbüro Spiekermann Beratende Ingeniere mit einem Gutachten 
zur Stadtbahnlinnie 66 mit folgender Aufgabenstellung beauftragt: 
 

• Kapazitätserhöhung der Linien 66/67 durch den Einsatz  von 75 m Stadtbahnwa-
gen inklusive der damit verbundenen Auswirkungen auf die Infrastruktur der Halte-
stellen, die sonstige Infrastruktur (z.B. Fahrstrom/Abstellanlagen) sowie auf das 
Fahrzeugkonzept. 

 
• Kapazitätserhöhung Nahverkehrsbahnhof (NVB): Aufzeigen von technischen 

und betrieblichen Maßnahmen 
 

• Beschleunigung der Linien 66: Aufzeigen weiterer Beschleunigungsmöglichkeiten 
an Lichtsignalanlagen (LSA), an Bahnübergängen und in Haltestellen. 
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Für die Stadt Sankt Augustin sind insbesondere die Ergebnisse der Umstellung auf die 
längeren Fahrzeuge und die damit verbundenen anteiligen Kosten in Höhe von ca. 
83.000,- € sowie der mögliche Einsatz von Schnellzügen, die nur in Hangelar Mitte und am 
Markt halten von Bedeutung. Einzelheiten sind dem Gutachten des Büros Spiekermann zu 
entnehmen, dass den Fraktionen bereits vorliegt. 
Die SSB wird in der Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses am 11.02.2004 die 
Ergebnisse des Gutachtens vorstellen und zur anschließenden Diskussion bereitstehen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Rainer Gleß 
 
Die Maßnahme 
 hat finanzielle Auswirkungen 
 x hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 
 


